
Grundgesetz  
für die Bundesrepublik Deutschland (GG) 

 - Auszug -  
 

vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juni 2022  

(BGBl. I S. 968) geändert worden ist 

 

 

I. Die Grundrechte 
 

Artikel 9  
[Vereinigungsfreiheit] 

 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 

 

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen 

oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen die Gedanken der Völker-

verständigung richten, sind verboten. 

 

(3) 1Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 

Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. 2Abreden, die 

dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete 

Maßnahmen sind rechtswidrig. 3Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, 

Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur 

Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im 

Sinne des Satzes 1 geführt werden. 
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II. Der Bund und die Länder 
 

Artikel 20  
[Demokratische, rechtsstaatliche Verfassung] 

 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

 

(2) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstim-

mungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und 

der Rechtsprechung ausgeübt. 

 

[…] 

 

Artikel 21  
[Parteien] 

 

(1) 1Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. 2Ihre Grün-

dung ist frei. 3Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. 4Sie 

müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich 

Rechenschaft geben. 

 

(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf aus-

gehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseiti-

gen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungs-

widrig.  

 

(3) 1Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgerich-

tet sind, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu besei-

tigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind von staatli-

cher Finanzierung ausgeschlossen. 2Wird der Ausschluss festgestellt, so entfällt auch eine 

steuerliche Begünstigung dieser Parteien und von Zuwendungen an diese Parteien. 

 

(4) Über die Frage der Verfassungswidrigkeit nach Absatz 2 sowie den Ausschluss von 

staatlicher Finanzierung nach Absatz 3 entscheidet das Bundesverfassungsgericht. 

 

(5) Das Nähere regeln Bundesgesetze. 
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III. Der Bundestag 
 

Artikel 38  
[Wahl] 

 

(1) 1Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelba-

rer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 2Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an 

Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 

 

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer 

das Alter erreicht hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 

 

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. 

 

Artikel 39  
[Zusammentritt und Wahlperiode] 

 

(1) 1Der Bundestag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen auf vier Jahre 

gewählt. 2Seine Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. 
3Die Neuwahl findet frühestens sechsundvierzig, spätestens achtundvierzig Monate nach 

Beginn der Wahlperiode statt. 4Im Falle einer Auflösung des Bundestages findet die Neu-

wahl innerhalb von sechzig Tagen statt. 

 

(2) Der Bundestag tritt spätestens am dreißigsten Tage nach der Wahl zusammen. 

 

(3) 1Der Bundestag bestimmt den Schluss und den Wiederbeginn seiner Sitzungen. 2Der 

Präsident des Bundestages kann ihn früher einberufen. 3Er ist hierzu verpflichtet, wenn ein 

Drittel der Mitglieder, der Bundespräsident oder der Bundeskanzler es verlangen. 

 

Artikel 41  
[Wahlprüfung] 

 

(1) 1Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. 2Er entscheidet auch, ob ein Abgeord-

neter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat. 

 

(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das Bundesverfas-

sungsgericht zulässig. 

 

(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 
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Artikel 48  
[Kandidatur – Mandatsschutz – Entschädigung] 

 

(1) Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorberei-

tung seiner Wahl erforderlichen Urlaub. 

 

(2) 1Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und 

auszuüben. 2Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig. 

 

(3) 1Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit si-

chernde Entschädigung. 2Sie haben das Recht der freien Benutzung aller staatlichen Ver-

kehrsmittel. 3Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 

 

 

VI. Die Bundesregierung 
 

Artikel 63  
[Wahl des Bundeskanzlers] 

 

(1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage 

ohne Aussprache gewählt. 

 

(2) 1Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich 

vereinigt. 2Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen. 

 

(3) Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen vierzehn Ta-

gen nach dem Wahlgange mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler 

wählen. 

 

(4) 1Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein 

neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 2Vereinigt der 

Gewählte die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich, so muss der 

Bundespräsident ihn binnen sieben Tagen nach der Wahl ernennen. 3Erreicht der Gewählte 

diese Mehrheit nicht, so hat der Bundespräsident binnen sieben Tagen entweder ihn zu 

ernennen oder den Bundestag aufzulösen. 
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Artikel 68  
[Auflösung des Bundestages] 

 

(1) 1Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die 

Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident 

auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen. 
2Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder 

einen anderen Bundeskanzler wählt. 

(2) Zwischen dem Antrage und der Abstimmung müssen achtundvierzig Stunden liegen.  

 

Artikel 69  
[Stellvertreter des Bundeskanzlers] 

 

(1) Der Bundeskanzler ernennt einen Bundesminister zu seinem Stellvertreter. 

 

(2) Das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers endigt in jedem Falle mit 

dem Zusammentritt eines neuen Bundestages, das Amt eines Bundesministers auch mit 

jeder anderen Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers. 

 

(3) Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bun-

deskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte 

bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen. 

 

 

IX. Die Rechtsprechung 
 

Artikel 93  
[Bundesverfassungsgericht, Zuständigkeit] 

 

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 

 

[…] 

 

4c. über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die 

Wahl zum Bundestag; 

[…] 
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XI. Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

Artikel 116  
[Begriff »Deutscher« – Wiedereinbürgerung] 

 

(1) Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzli-

cher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Ver-

triebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in 

dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme 

gefunden hat. 

 

(2) 1Frühere deutsche Staatsangehörige, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 

8. Mai 1945 die Staatsangehörigkeit aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen 

entzogen worden ist, und ihre Abkömmlinge sind auf Antrag wieder einzubürgern. 2Sie gel-

ten als nicht ausgebürgert, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutsch-

land genommen haben und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht 

haben. 


